
Alt: 
§4 

Begünstigungsverbot, Aufwendungsersatz 
 

(1) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

(2) Die Mitglieder der Organe des Vereins sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins 
betraute Mitglieder haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz, der ihnen 
in Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen (§670 BGB), 
im Rahmen der Beschlüsse des Vorstandes und im Rahmen der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Vereins. Etwaige Ansprüche müssen bis spätestens zum 1.3. des 
auf das Jahr der Anspruchsentstehung folgenden Jahres geltend gemacht werden. Ist 
dies nicht der Fall, sind die Ansprüche verjährt.  

 

 

 

Neu:  

 
§4 

Begünstigungsverbot, Aufwendungsersatz 
 

(1) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
(2) Die Mitglieder der Organe des Vereins sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins 

betraute Mitglieder haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz, der ihnen 
in Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen (§670 BGB), 
im Rahmen der Beschlüsse des Vorstandes und im Rahmen der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Vereins. Etwaige Ansprüche müssen bis spätestens zum 1.3. des 
auf das Jahr der Anspruchsentstehung folgenden Jahres geltend gemacht werden. Ist 
dies nicht der Fall, sind die Ansprüche verjährt.  

 
§4a 

Ehrenamtspauschale 
 

(1) Die Ämter des geschäftsführenden Vereinsvorstands werden grundsätzlich ehrenamtlich 
ausgeübt. Die Mitgliederversammlung kann abweichend davon und unter der 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage des Vereins 
beschließen, dass den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands für ihre 
Vorstandstätigkeit eine pauschale Vergütung in Höhe der Ehrenamtspauschale (§3 Nr. 
26a EstG) gezahlt wird. 

 
(2) Die Entscheidung über den Anspruch auf Vergütung trifft die Mitgliederversammlung in 

der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Vereins immer für das vorgetragene 
Berichtsjahr. 

 


